
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/5/21 95/04/0188
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1996

Index

50/04 Berufsausbildung

Norm

BAG 1969 §2a Abs1;

BAG 1969 §2a Abs2;

BAG 1969 §3a Abs3;

BAG 1969 §3a;

Rechtssatz

Aus § 2a Abs 2 BAG 1969 ergibt sich, daß der nach § 3a BAG 1969 ergehende Feststellungsbescheid bei Erfüllung der

Tatbestandsvoraussetzungen des § 2a Abs 1 BAG 1969 neben der Anordnung der ergänzenden Ausbildung in einem

anderen Betrieb auch im einzelnen festzulegen hat, welche Fertigkeiten und Kenntnisse in welchem Lehrjahr im

Rahmen der ergänzenden Ausbildung zu vermitteln sind. Wenn in einem derartigen Fall die Kammer für Arbeiter und

Angestellte in ihrer Stellungnahme nach § 3a Abs 3 BAG 1969 auf jene Berufsbildposition hinweist, die ihrer Meinung

nach im Rahmen eines Ausbildungsverbundes nach § 2a BAG 1969 zu vermitteln seien, so kann von einem der

Stellungnahme entsprechenden Bescheid der Lehrlingsstelle nur dann gesprochen werden, wenn darin einerseits eine

solche ergänzende Ausbildung angeordnet und andererseits die im Rahmen dieser ergänzenden Ausbildung zu

vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse übereinstimmend mit der Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und

Angestellte vorgeschrieben werden.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1996:1995040188.X01

Im RIS seit

20.11.2000

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bag/paragraf/2a
https://www.jusline.at/gesetz/bag/paragraf/3a
https://www.jusline.at/gesetz/bag/paragraf/2a
https://www.jusline.at/gesetz/bag/paragraf/3a
https://www.jusline.at/gesetz/bag/paragraf/2a
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1996/5/21 95/04/0188
	JUSLINE Entscheidung


